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Bio-Siegel auf Websites und Flyern ohne konkreten 
Produktbezug zulässig? 

Nicht nur die biologische Pro-
duktion von Lebensmitteln, son-
dern auch deren Bewerbung ist 
in der EU besonderen rechtlichen 
Voraussetzungen unterworfen. So 
dürfen Bio-Begriffe und -Siegel 
nur für entsprechend öko-zertifi-
zierte Produkte verwendet wer-
den. Der entsprechende Rechtsakt 
geht dabei davon aus, dass Bio-
Werbung stets produktspezifisch 
erfolgt. Ob es aber auch zulässig 
ist, einen Internetauftritt oder 
Printwerbung allgemein mit Bio-
Siegeln aufzuwerten, klärt dieser 
Beitrag.

EU-Öko-Verordnung erfasst nur 
produktspezifische Bio-Werbung

Die Anforderungen für eine 
ordnungsgemäße Werbung mit bio-
logischen Begriffen und Siegeln sind 
in der EU-Öko-Verordnung (...) defi-
niert.
Danach darf mit Bio-Schlagworten 
und Bio-Siegeln nur geworben wer-
den, wenn
1.) das beworbene Erzeugnis alle 
Produktions-, Anbau- und Meldevor-
schriften der EU-Öko-Verordnung 
einhält und entsprechend verord-
nungskonform gewonnen wurde 
und
2.) der werbende Unternehmer die 
Öko-Kontrollstellennummer desjeni-
gen Unternehmens im selben Sicht-
zusammenhang angibt, das die letzte 
Erzeugungs- oder Aufbereitungs-
handlung vorgenommen hat (...)
Wird in der Werbung das offiziel-
le EU-Öko-Logo verwendet, muss 
gleichzeitig angegeben werden, aus 
welcher Art von Landwirtschaft (...) 
das beworbene Erzeugnis stammt.
Aus den einzelnen Verordnungsbe-
stimmungen der Art. 30 ff. geht her-
vor, dass der EU-Gesetzgeber nur die 

produktspezifische Bio-Werbung reg-
lementiert hat.
Die vorstehenden Anforderungen 
sind also (nur) einzuhalten, wenn ein 
konkretes Erzeugnis mit Bio-Attribu-
ten beworben werden soll.
Darüber, ob auch ein gesamtes Sor-
timent bzw. eine Website oder Print-
werbematerial im Allgemeinen und 
ohne konkreten Produktbezug mit 
Bio-Schlagworten oder -Logos aus-
gestattet werden darf, trifft die EU-
Öko-Verordnung keine Aussage.

Grundsätze der Zulässigkeit 
allgemeiner Bio-Werbung

Mangels einschlägiger Rechtsgrund-
lagen für die produktunspezifische 
Bio-Werbung in der EU-Öko-Verord-
nung bemisst sich die Zulässigkeit 
pauschaler Hervorhebungen ökolo-
gischer Qualität (mittels Schlagwör-
tern oder Siegeln) nach den allge-
meinen Irreführungsgrundsätzen des 
§ 5 UWG. Danach ist bei Einbindung 
eines Bio-Logos auf einer Website 
ebenso wie bei dessen unspezifischer 
Platzierung auf gedrucktem Werbe-
material davon auszugehen, dass das 
gesamte angebotene bzw. beworbe-
ne Sortiment von der Bio-Aussage 
erfasst sein soll. Der angesprochene 
Verkehr versteht die pauschale An-
führung von Bio-Werbeelementen 
nämlich zwangsweise so, dass damit 
eine generelle Aussage über die Bio-
Qualität aller vom Werbenden ge-
führten Produkte getroffen werden 
soll. 
Die Zulässigkeit der allgemeinen, 
produktunspezifischen Werbung mit 
Bio-Logos setze daher rechtlich vor-
aus, dass jeder einzelne Bestandteil 
des beworbenen ... 		       >>> S.2
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>>> 	 ... Sortiments tatsächlich den jeweiligen Anfor-
derungen, welche die EU-Öko-VO für die Bio-Zertifizie-
rung aufstellt, genügt.
Mithin müssen alle im Zusammenhang mit der 
pauschalen Bio-Werbung stehenden Produkte die 
materiellen Verordnungskriterien erfüllen, also tat-
sächlich biologisch erzeugt sein.
Sobald auch nur ein Produkt des auf dem jeweiligen 
Medium beworbenen Sortiments kein zertifiziertes 
Bio-, sondern ein konventionelles Produkt ist, wird die 
Bio-Pauschalwerbung unzulässig.

Fazit
Die Zulässigkeit der pauschalen, produktunspezifi-
schen Bio-Werbung auf Websites und in Printwerbung 
bemisst sich nicht nach der EU-Öko-Verordnung, son-
dern nach allgemeinen Irreführungsgrundsätzen.
Wird ein Bio-Logo nicht produktbezogen, sondern 
als allgemeine Werbeaussage verwendet, versteht es 
der Verkehr dahingehend, dass das gesamte geführte 
Sortiment biologisch zertifiziert und entsprechend er-
zeugt ist.
Mithin ist die pauschale Werbung mit Bio-Logos auf 
Websites und Flyern dann unzulässig, wenn auch nur 
eines der auf dem jeweiligen Medium beworbenen 
Produkte kein Bio-, sondern ein konventionelles Pro-
dukt ist.
•www.it-recht-kanzlei.de

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für:

Hund aufs Herz – Date My Dog & Me

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Wortverbindungen für alle, auch elek-
tronische Medien, insbesondere Fernsehen, Off- und/oder 
Online-(Abruf-)Dienste, Internet und Multimedia-Anwen-
dungen sowie Hörfunk und Printmedien.

Endemol Shine Germany GmbH,
Am Coloneum 3-7,
D - 50829 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG (Deutschland) sowie 
§ 80 UrhG, § 9 UWG (Österreich) nehmen wir im Auftrag 
eines Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

uebertech

in allen Kombinationen, Schreibweisen und Darstellungs-
formen, Schriftarten und Wortverbindungen, für alle Medi-
en, insbesondere Druckereierzeugnisse, sonstige elektroni-
sche Medien und Netzwerke.

NESSELHAUF Rechtsanwälte,
Alsterchaussee 40,
D - 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für ein 
Konzernunternehmen Titelschutz in Anspruch für

Jäger der verlorenen Schätze – 

	 Der Mann mit dem Metalldetektor

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung 
und Kombination zur Verwendung in allen Medien ein-
schließlich Merchandising. 

RTL Deutschland GmbH,
Picassoplatz 1,
D - 50679 Köln
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Landgericht Frankenthal Urteil vom 24.3.2023. (...)
Ein Autofahrer, der von einem Feldweg in eine Landstra-
ße einbiegen will, muss die Vorfahrt des Verkehrs auf der 
Landstraße beachten. Aber auch die Radfahrer haben auf 
einem parallel zur Landstraße verlaufenden Radweg Vor-
fahrt, wenn der Autofahrer den Radweg überqueren muss

Der Fall
Ein Verkehrsunfall im Bereich der Landstraße L530 in 
Höhe des Fasanenhofs in Meckenheim.
Eine Frau wollte mit ihrem Pkw aus einem Feldweg in die 
Landstraße einbiegen. Als sie dabei den parallel zur L530 
verlaufenden Radweg überquerte, stieß sie mit einem von 
links kommenden Radfahrer zusammen.
Die Frau war der Ansicht, der von links kommende Rad-
fahrer hätte ihr die Vorfahrt genommen und sei schuld 
an dem Unfall. Sie verklagte ihn und wollte von ihm die 
Schäden an ihrem Pkw ersetzt bekommen. Dies sah das 
Landgericht anders.
Das LG hat als Berufungsgericht gleich entschieden 
wie das Amtsgericht Neustadt: Da der parallel zur 
L530 verlaufende und somit "fahrbahnbegleitende" 
Radweg insoweit zur L530 gehört, nimmt dieser Rad-
weg auch an dem Vorfahrtsrecht der Landstraße teil. 

Tägliches 
Vorfahrtsproblem

Entgegen der Ansicht der Pkw-Fahrerin ist der Rad-
weg klar beschaffen, und er verläuft klar erkennbar 
parallel zur Landstraße.
Unerheblich ist es, dass der Radweg durch eine schma-
le bewachsene Fläche von der Straße getrennt ist. Auch 
wenn der Radweg in einiger Entfernung von der Landstra-
ße weggeleitet wird, ist die Sachlage nicht anders zu be-
urteilen. Es kommt nur auf die örtlichen Verhältnisse am 
Unfallort an.
Die Revision wurde nicht zugelassen, sodass das Urteil 
rechtskräftig ist.

Anmerkung
Die Kanzlei Prof. Schweizer führt dieses Urteil auf, weil je-
der Verkehrsteilnehmer in allen Formen und Arten Vor-
fahrtsprobleme kennt. Die Autofahrerin wird die Radfah-
rerin ganz einfach übersehen haben, – so wie jeder Au-
tofahrer laufend auch in der Stadt Gefahr läuft, den Rad-
ler zu übersehen, und sei es auch nur, ein klassischer Fall, 
dass er auf der Hauptstraße nach rechts einbiegt und die 
Radfahrer nicht – auch im rechten Rückspiegel nicht ge-
nau – beobachtet. Leicht gesagt, wenn der Autofahrer bei 
diesem Beispiel das Problem nicht kennt und die Radler 
zackig oder rücksichtslos durchfahren von rechts oder gar 
von links. Jeder schimpft auf jeden.
• www.kanzlei-prof-schweizer.de

Alles aus einer Hand

Titelschutz, 
Titelüberwachung, 

Wortmarkenrecherche, 
Titelrecherche

www.titelschutzjournal.de
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